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Monatsgespräch vom 17.04. 2008 - Kernaussagen der Schulamtsleitung 





Bericht über die Beschäftigung schwerbehinderter Lehrkräfte im Jahr 2007 


Zum Stichtag 31.12.2007 waren im Schulamtsbereich 149 schwerbehinderte und 28 gleichgestellte behinderte Lehrkräfte beschäftigt.


Zum Schuljahr 2007/2008 wurden aus dieser Gruppe der Beschäftigten unter Beteiligung der Schwerbehindertenvertretung 15 Lehrkräfte umgesetzt. Mit der Schwerbehindertenvertretung gibt es für das Schuljahr 2008/2009 eine Vereinbarung, in der festgehalten ist, dass bei der Auswahl von Lehrkräften, die aus betrieblichen Gründen für eine Umsetzung in Frage kommen, die Rechte der  schwerbehinderten bzw. gleichgestellten Lehrkräfte besonders berücksichtigt werden sollen.





Auswertung der Gespräche zum betrieblichen Eingliederungsmanagement


466 Lehrkräften, die während eines Zeitraumes von einem Jahr insgesamt mindestens sechs Wochen arbeitsunfähig waren, wurden vom Schulamt Gesprächsangebote zum betrieblichen Eingliederungsmanagement unterbreitet. 53 Gespräche zwischen den betroffenen Lehrkräften und den zuständigen Schulräten wurden geführt. Die Auswertung der Gespräche zeigte auf, dass der Nutzen der Gespräche vor allem darin bestand, dass sie überhaupt geführt wurden und sich relativ wenige praktische Konsequenzen daraus ergaben. Zu den Gründen, die zu Erkrankungen führten, zählten in einigen Fällen auch gestörte Vertrauensverhältnisse zwischen Schulleitungsmitgliedern und den betroffenen Kolleginnen und Kollegen.


Die durchschnittliche Erkrankungsquote ist im letzten Jahr gesunken und im Bereich der Lehrkräfte  nicht höher als in anderen Bereichen des öffentlichen Dienstes.





Rechtsgrundlagen zur Beauftragung von Lehrkräften zur Betreuung von Studenten im Praxissemester


Der PR vertritt die Auffassung, dass die Betreuung der Studenten während ihrer Ausbildungszeit  eine weitere Belastung der Lehrkräfte darstellt, für die es keine rechtliche Grundlage gibt und für die die Lehrkräfte z.B. in Form von Anrechnungsstunden entschädigt werden müssten.


Vom Leiter des Schulamtes wurde ausgeführt, dass von den Schulen das Thema nicht problematisiert  wurde und die Bereitschaft der Lehrkräfte, Studenten zu betreuen, so groß ist, dass alle Bedarfe gedeckt werden können. Die Betreuung von Studenten gehörte zum Hauptamt der Lehrkräfte und es wird diesbezüglich keine besonderen Regelungen geben.


Die zum kommenden Schuljahr erwartete Neufassung der VV-Anrechnungsstunden wird eine pauschalisierte Ausstattung der Schulen mit Stunden auf der Grundlage statistischer Daten beinhalten. Die Schulen werden somit die Möglichkeit bekommen, selbst zu entscheiden, ob z.B. die Betreuung der Studenten mit einer Anrechnungsstunde belegt wird.      


  


Hinweis des PR zu Umsetzungen


Die Konsultationen zwischen dem Schulamt und den Schulen zur Planung des Schuljahres 2008/09 sind abgeschlossen. Am 5. Mai 2008 erfolgt die Ausschreibung offener Stellen, die an allen Schulen zum Aushang kommen wird. Falls an Ihrer Schule ein Überhang besteht, empfehlen wir Ihnen zu prüfen, ob eine dieser Stellen für Sie infrage kommt und einen Umsetzungsantrag zu stellen, damit Sie nicht zu einem späteren Zeitpunkt eventuell von einer Zwangsumsetzung betroffen sind.


    











